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4 HermannFerdinand Hitzig.
25. Januar 1868 — 26. Juli 1911.

Am1. Junierſchien an dieſer Stelle ein Nachruf
auf zwei der bedeutendſten Vertreter der ältern Romaniſten—
Generation Deutſchlands: Regelsberger und Hölder. Und
nun hatſich über dem Verfaſſer jener Zeilen, einem der
verdienſtvollſten Vertreter einer jüngeren Generation, über
HermannFerdinand Hitzig das Grabſchongeſchloſſen.

Die zürcheriſche Lehrkanzel für römiſches Recht weiſt
eine lange Reihe von Inhabern auf, deren Namen ruhm—
voll mit der Geſchichte der Romaniſtik verknüpft ſind,
es ſei nur an Keller, an Mommſen, an Dernburger—
innert. Hitzig war der würdige Nachfolger ſeiner Vor—
gänger; er war esnicht nur, er warauch als ſolcher
anerkannt, weit über die Grenzen ſeiner Heimat hinaus.
Dasbewieſen die Rufe, die trotz wiederholten Ablehnungen
immer wieder anihnergingen,zuletzt an die Univerſität
Leipzig, deren Juriſtenfakultät eine der größten und be—
rühmteſten, nicht nur in deutſchen Landen, iſt. Die hohe
Anerkennung, die der Verſtorbene genoß, galt ganz ſeiner
Perſon, ſeinen Leiſtungen. Es warnicht ein gemachter
und geſuchter Ruhm, nicht die Bewunderung einer Coterie,
es war die Anerkennung ſeltener Tüchtigkeit, Echtheit
und Begabung, die ſich letzten Endes immer umihres
inneren Wertes willen durchſetzen. Und doch war es
Hitzig nicht vergönnt geweſen, ein volles Menſchenleben
zu wirken, ſeine Leiſtungskraft auszuſchöpfen; imbeſten
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Früchte ſeiner raſtloſen, ſtillen, planvollen Arbeit in die
Scheunen der Wiſſenſchaft ſelber einbringen konnte. Ehe
der Hochſommer der großen Ernte kam, entſank dem
treuen Arbeiter das Werkzeug.

Hermann Ferdinand Hitzig, am 25. Januar 1868
geboren, war nach Begabung und Milieu für die Ge—
lehrtenlaufbahn beſtimmt. Er entſtammteväterlicherſeits
einer alten Theologen- und Profeſſorenfamilie — ſein
Großvater und Vater hatten beide das Rektorat der
Zürcher Hochſchule bekleidet —, mütterlicherſeits ebenfalls
einem geiſtig ungewöhnlich begabten Kreiſe. Seine großen
und vielſeitigen Fähigkeiten traten ſchon am Gymnaſium
unverkennbar hervor und ließen ihn, nach überausfrucht—
baren, das Gebiet der Jurisprudenz und Philologie um—
ſpannenden, in Zürich glänzend abgeſchloſſenen Studien,
raſch in der akademiſchen Laufbahn aufſteigen. Hitzig
habilitierte ſich 1892 in Zürich, wo er 1895 außer—
ordentlicher, 1897 ordentlicher Profeſſor wurde. An der
Zürcher Fakultät hat er, trotz verlockenden Rufen des
Auslandes, gewirkt — ſozuſagen bis zumletzten Tage,
da er ſich zu einer ſchweren Operation und zum Sterben
niederlegte.

So einfach und ruhig der äußere Verlauf dieſes
Lebens war, ſo reich und mannigfaltig war es an innerem
Gehalt, an Arbeit und Erfolg. Dieintellektuellen und
moraliſchen Eigenſchaften des Verſtorbenen — Schärfe
und Klarheit in Bildung und Ausdruck der Ideen, Arbeits—

kraft und Arbeitsfreudigkeit, Zuverläſſigkeit, Umſicht und
Takt — hätten Hitzig in faſt allen Berufen geſtattet, Aus—
gezeichnetes zu leiſten, und in der Tat hat er auch außer—
halb ſeines wiſſenſchaftlichen und akademiſchen Berufes
auf verſchiedenen Gebieten intenſiv underfolgreich gewirkt.
Nicht nur in juriſtiſchen Tätigkeiten wie als Rechtsan—
walt, als Teſtamentsvollſtrecker, als Mitglied des Kaſſations—
gerichtes und als Schiedsrichter, ſondern auch anderwärts
hat er ſeinen Manngeſtellt. Und wennHitzig ſich bereit
fand irgendwo mitzuwirken, ſo war das nicht nur ein
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äußerliches Dabeiſein, ſondern es bedeutete Arbeit und
häufig genug Leitung und Führung, ſo wenig auch der
Verſtorbene nach letztern ſtrebte. Vor allem hatHitzig
während Jahren das mühevolle und ſchwierige Amteines
Verwaltungsratspräſidenten des Stadttheaters in muſter—
gültiger Weiſe geführt.

Aber die Laufbahn, die er ſich gewählt, war doch
wohl die, die ſeinem Weſen ammeiſten zuſagte, die Lauf—
bahn des Gelehrten und des akademiſchen Lehrers. Hier
war ihm vergönnt, ſeine Perſönlichkeit harmoniſch zur
Entfaltung und ſeine Kräfte — leider nur nicht lange
genug — zur vollen Wirkung zu bringen. Wiewohl
Hitzig ausgebreitete Kenntniſſe auf dem Gebiete des
modernen Rechtes beſaß und derheutigen Rechtsentwick—
lung ein lebendiges Intereſſe entgegenbrachte, war doch
gerade die Pflege des römiſchen Rechtes ſeinem Weſen
kongenial. Dasrein Wiſſenſchaftliche und Hiſtoriſche dieſer
Disziplin ſagte ihm zu, denn trotz ſeines offenen Sinnes
für Menſchen und lebendige Gegenwart wardiskrete
Zurückhaltung, Scheu voreiner allzuſtarken Inanſpruch—
nahme durch die Bedürfniſſe des Tages und vor der
lauten Oeffentlichkeit ein unverkennbarer Zug inHitzigs
Weſen. Abernoch ineiner andern Hinſicht war er für
das römiſche Recht geſchaffen: er hatte jene ſelbſtloſe
Hingabe an die Wiſſenſchaft, deren es bedarf, um heute
römiſches Recht mit dem Einſatz der ganzen Kraft zu
pflegen. Als durch die Einführung des Bürgerlichen
Geſetzbuches die Herrſchaft des Gemeinen Rechts in
Deutſchland aufhörte, konnten viele der bisherigen Ver—
treter des römiſchen Rechts nicht raſch genug zum neuen
Rechte übergehen und dazu mitwirken, daß das römiſche
Recht von ſeiner hervorragenden Stellung in den be—
ſcheideneren Rang einer propädeutiſchen undrein hiſtoriſchen
Disziplin verwieſen wurde. Obwohl heute auch in der
Schweiz die Vorausſetzungen für eine ſolche Schwenkung
beſtehen, lag Hitzig ein derartiger Wechſel durchaus fern.
Nicht etwa, weil er kein Verſtändnis für die wechſelnden
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Bedürfniſſe des akademiſchen Lehrbetriebes beſeſſen hätte,
oder weil er vor der Mühe der Bearbeitung eines neuen
Gebietes zurückgeſchrecktwäre — imGegenkteil; nein, er
blieb ſeinem römiſchen Rechte treu, weil er von der
dauernden Bedeutung dieſer Disziplin überzeugt war;
weil er — inall ſeiner Beſcheidenheit — doch wußte, wie
viel er ſeinen Studenten damit zu bieten im ſtande war;
weil er die Wiſſenſchaft ſelbſtlos um ihres innern Wertes
— undohneRückſicht auf ſeine Perſon — pflegte. Weil
es ihm um die Sache zu tun war, warerunabhängig,
unabhängig von Perſonen, von Tagesſtrömungen, von
wiſſenſchaftlichen Moden.

Seine hohe Auffaſſung von derwiſſenſchaftlichen
Arbeit, die ihmnicht nurein intellektueller Prozeß, ſondern
auch eine ſittliche Tat war, zeigte ſich unter anderem
namentlich in der Gewiſſenhaftigkeit, die ſeine ſchrift—
ſtelleriſche und ſeine Lehrtätigkeit auszeichnete, eine Ge—
wiſſenhaftigkeit, die allem auf den Grund ging, die vor
keinerMühezurückſchreckte, die auch dem kleinen und
ſcheinbar nebenſächlichen die größte Sorgfalt zuwandte.
Und weil dieſe Sorgfalt nicht aus einem kleinen und
ängſtlichen Geiſt, ſondern aus der Strenge des Forſchers
gegen ſich ſelbſt ſtammte, konnte Hitzig in ſeinen Arbeiten
das Ganzeerfaſſen und doch alle Einzelheiten meiſtern.
Auch ſeine kleinen Arbeiten, z. B. die zahlreichen Artikel
über römiſches Strafrecht in Paulys Real-Enzyklopädie
zeigen, wie Hitzig aus dem Vollen ſchöpfen und in
knappeſtem Rahmenviel, nicht nurvielerlei bieten konnte.

Eine Würdigung der wiſſenſchaftlichen Arbeiten
Hitzigs muß der Feder eines Fachmannes überlaſſen
bleiben; es werden aber nicht allzuviele ſein, die den
Reichtum, die Gründlichkeit und die Solidität der wiſſen—
ſchaftlichen Leiſtung des Verſtorbenen aus wirklicher Sach—
kunde beurteilen können. Ineiner Richtung beſaßHitzig
einen beſondern Vorzug, den unter den Forſchern auf
dem Gebiete des antiken Rechtes nur ſehr wenige mit ihm
teilen: eine äußerſt gründliche, nicht nur dasLateiniſche,
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ſondern auch das Griechiſche umfaſſende philologiſche
Bildung, wollte er doch anfänglich ſich der Philologie
zuwenden undblieb er doch ſtets dieſer Disziplin nahe
durch ſeinen Vater, mit dem ihn nicht nur enge Bande der
Pietät und Liebe, ſondern auch eine geiſtige, auf reichem
gegenſeitigem Geben und Nehmen ruhende Freundſchaft
verband. Hätte der Todnicht allzufrüh ſeinem Schaffen
ein Ende geſetzt, ſo würde Hitzig wohl noch umfaſſende
und bahnbrechende Werke überdasaltegriechiſche Recht
der Wiſſenſchaft geſchenkt haben. Einzelne Gebiete des
griechiſchen Rechtes, wie das Pfandrecht, der Fremdenprozeß,
die Staatsverträge über Rechtshilfe u. a. m., haben durch
ihn Darſtellungen gefunden, die die eindringenden und um—
faſſenden Kenntniſſe des Autors zeigen. Schonjetzt hätte
er mehr als irgend einer ſich berufen fühlen können, eine
ſyſtematiſche Geſamtdarſtellung des griechiſchen Privat—
rechts abzufaſſen; aber es entſprach nicht ſeinem Weſen,
durch eine große literariſche Produktion die Aufmerkſam—
keit auf ſich zu ziehen, vorſchnell die Früchte ſeiner
Arbeit ernten zu wollen; was er aus ſeiner Hand gab,
das mußte vorſeiner unerbittlichen Selbſtkritik Stand
halten. Wärenſeine Beſcheidenheit und ſeine Gewiſſen—
haftigkeit weniger groß geweſen, erhättevielleicht ekla—
tantere Erfolge ſchon erreicht — aber ebenſolche ſuchte
er nicht.

Nicht minder bedeutungsvoll als die literariſche war
die akademiſche Wirkſamkeit Hitzigs. Während der Tod
wohldiereichſte Ernte aufſchriftſtelleriſchem Gebiet ver—
nichtet hat, konnte Hitzig in ſeiner über 19 Jahre ſich
ausdehnendenLehrtätigkeit jedem Jahrgang junger Juriſten
der Zürcher Fakultät etwas in ſich Abgeſchloſſenes, Vol—
lendetes bieten und damit einem ſehr großen Bruchteil von
mehr als einer halben Generation der Schweizer Juriſten
eine ſolide Grundlage des Studiumsſchaffen.

Wie in ſeinem ganzen ſonſtigen Weſen warHitzig
auch als Lehrer kein Blender; er ging nicht auf Effekt
aus, ſondern er wirkte ungeſucht durch das, was er war
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und was er bot. Erbegnügte ſich nicht mit dem frag—
lichen Verdienſt, einen gelehrten Stoff wohlvorbereitet
und wiſſenſchaftlich durchdacht vorzutragen und denſtreb—
ſamen oder beſonders intelligenten Studenten etwas zu
bieten; nein, er war ein ganz hervorragender Lehrer,
mit einer ſo ausgeſprochenen Lehrgabe, wie ſie nur ganz
wenigen eigen iſt. Durch die Sicherheit und Ruhe, mit
der er vortrug, durch die lichtvolle Klarheit undplaſtiſche
Anſchaulichkeit,mit der er den Stoff behandelte, ver—
mochte er allen Hörern etwas zu bieten, allen ſichere
Kenntniſſe zu vermitteln, ſeine Leute an den Schwierig—
keiten nicht vorbei, ſondern an dieſe heranzubringen,
Intereſſe für das Fach und Luſt zu weiterem Eindringen
zu erwecken.

In ſeinenrechtsgeſchichtlichen VorleſungenhatHitzig
vielen ſeiner Hörer erſt den Sinn für antike Geſchichte,
für die Größe Romserſchloſſen und in ſeinen ſyſtema—
tiſchen Kollegien war er ein Meiſter in der Schaͤrfe der
Formulierung der Begriffe, in der Darlegung des Ent—
wicklungsganges der Rechtsinſtitute und in feiner Poin—
tierung der Charakteriſtik konſtruktiver Theorien. Zwiſchen
einem extremen, logiſchen Formalismus undeiner durch
ſoziale Zweckmomente undethiſche Poſtulate beherrſchten
Behandlung des RechtsverſtandHitzig die richtige Mitte
zu halten, aber ſein Herz wies ihn — und mit Recht —
mehr nach der zweiten Richtung. Weil der Romaniſt
Hitzig nicht im Antiquariſchen aufging, und weilernicht
mit der Logik das Leben unter die Herrſchaft toter
Satzungen und Begriffe zwingen wollte, vielmehr das
Recht als im Fluſſe der Entwicklungbefindlich betrachtete,
vermochte er ſeinen Schülern nicht nur durch einenhiſtoriſch
abgeſchloſſenen Stoff eine formelle Verſtandesbildung zu
geben, ſondern ſie auch unmittelbar in den Geiſt des
heutigen Rechts hineinzuführen.

Nicht nur als Dozent und Leiter von Seminarien
auf verſchiedenen Stufen warHitzig vorbildlich; auch bei
Prüfungen und andern die Studierenden betreffenden
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Fakultätsgeſchäften traten ſeine Objektivität und Unpartei⸗
lichkeit, ſeine Gewiſſenhaftigkeit und Gründlichkeit in der
Behandlung jedes einzelnen Falles, vor allem aber
ſeine wohlwollende Geſinnung, ſeine Herzensgüte hervor.
NurgegenUnredlichkeit und Frechheit warerunerbittlich,
aber auch hier galt für ihn: suaviter in modo, kortiter
in re.

Von dem Menſchen Hitzig des Näheren zu reden,
iſt hier nichtder Ort. Er ſelber trat nicht leicht aus
ſich heraus und zu ſeinem Weſen ſtünde es deshalb in
Widerſpruch, würde das intime Bild der Oeffentlichkeit
preisgegeben. Hitzig hatte einen kleinen Kreis naher Freunde,
denen ſein Tod ein bitterer Schmerz iſt, und daneben
hatte er noch ſo viele Menſchen, die ihm herzlich zuge—
tan waren. Gramkonnte ihmniemandſein.

Wie der frühe Tod uns den Gelehrten und Lehrer
Hitzig nur in der Vollkraft hat kennen laſſen und ehe
die Schatten des Alters über ihn kommen konnten, ihn
an der Schwelle höchſter Anerkennung und höchſter
Leiſtungen vom Schauplatz abgerufen hat, ſohatHitzig
als Menſch ſeinen Nächſten und ſeinen Freunden eine
Erinnerung hinterlaſſen, die von keiner Enttäuſchung,
keiner Unklarheit und keiner Verſtimmunggetrübtiſt.

Prof. Dr. Max Huber.


